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Zugangssatzung für den Masterstudiengang 
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der Freien Universität Berlin

Präambel 

Aufgrund von § 14 Abs. 1 Nr. 2 Teilgrundordnung (Erpro-
bungsmodell) der Freien Universität Berlin vom 27. Ok-
tober 1998 (FU-Mitteilungen 24/1998) i. V. m. § 10 des 
Gesetzes über die Zulassung zu den Hochschulen des 
Landes Berlin in zulassungsbeschränkten Studiengän-
gen  (Berliner  Hochschulzulassungsgesetz – BerlHZG) 
in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung 
vom 18. Juni 2005 (GVBl. S. 393), zuletzt geändert am 
26. Juni 2013 (GVBl. S. 198), i. V. m. § 10 Abs. 5 des 
Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner 
Hochschulgesetz – BerlHG) in der Fassung der Bekannt-
machung der Neufassung vom 26. Juli 2011 (GVBl. 
S. 378) hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs Wirt-
schaftswissenschaft der Freien Universität Berlin am 
15. Januar 2014 folgende Satzung zur Regelung der 
Vergabe von Studienplätzen für den Masterstudiengang 
Management und Marketing erlassen: * 

§ 1 
Geltungsbereich 

Diese Satzung regelt den Zugang zum Studium gemäß 
§ 10 Abs. 5 BerlHG und das Auswahlverfahren für die 
Vergabe der Studienplätze gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 BerlHZG für den Masterstudiengang Management 
und Marketing des Fachbereichs Wirtschaftswissen-
schaft der Freien Universität Berlin (Masterstudiengang). 
Es handelt sich um einen konsekutiven Masterstudien-
gang gemäß § 23 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a BerlHG. 

§ 2 
Studienplätze und Bewerbung 

(1) Die Zahl der für den Masterstudiengang Manage-
ment und Marketing zur Verfügung stehenden Studien-
plätze wird in der Zulassungsordnung der Freien Univer-
sität Berlin für jeden Zulassungstermin bestimmt. 

(2) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich beim Präsi-
dium der Freien Universität Berlin – Bereich Bewerbung 
und Zulassung – zu stellen. Zulassungsanträge können 
durch Telefax, E-Mail oder sonstige elektronische Me-
dien allein nicht wirksam gestellt werden. 

(3) Die Bewerbungsfrist endet am 31. Mai eines jeden 
Jahres. 

(4) Dem Antrag auf Zulassung zum Studium ist der 
erste berufsqualifizierende Hochschulabschluss gemäß 
§ 3 Abs. 1 in amtlich beglaubigter Form beizufügen. 

(5) Die Zulassung zum Masterstudiengang kann auch 
beantragt werden, wenn der in § 3 Abs. 1 genannte be-
rufsqualifizierende Hochschulabschluss wegen Fehlens 
einzelner Prüfungsleistungen noch nicht vorgelegt wer-
den kann und aufgrund des bisherigen Studienverlaufs, 
insbesondere der bisherigen Prüfungsleistungen zu er-
warten ist, dass der in § 3 Abs. 1 genannte berufsqualifi-
zierende Hochschulabschluss vor Beginn des Master-
studienganges erlangt wird und die Maßgaben, die auf-
grund des § 3 Abs. 2, 3 Voraussetzung für den Zugang 
zu dem Masterstudiengang sind, ebenso rechtzeitig er-
füllt sind. Dieser Erwartung wird insbesondere dann ent-
sprochen,  wenn  mindestens  2/3  des  Gesamtpensums 
–  davon  mindestens  18  Leistungspunkte  in  den Fä-
chern Mathematik, Statistik und/oder Ökonometrie und 
18 Leistungspunkte in den Fächern Rechnungswesen 
und Steuern – erfolgreich absolviert worden sind, die 
Anmeldung zur Abschlussarbeit vorliegt sowie der 
Arbeitsbeginn so festgelegt wurde, dass eine frist-
gerechte Fertigstellung innerhalb des laufenden Semes-
ters möglich ist. Die Bewerbung geht mit der Durch-
schnittsnote, die aufgrund der bisherigen Prüfungsleis-
tungen aus dem von der Bewerberin oder dem Bewerber 
vorzulegenden aktuellen Leistungs- und Bewertungs-
nachweis (Transkript) ermittelt wird, in das Auswahlver-
fahren ein. Das Ergebnis des berufsqualifizierenden 
Hochschulabschlusses bleibt in diesem Fall insoweit un-
beachtet.

(6) Die Freie Universität Berlin ist nicht verpflichtet, 
den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln. 

§ 3 
Zugangsvoraussetzungen 

(1) Zugangsvoraussetzungen für den Masterstudien-
gang sind: 

a) ein Bachelorabschluss in Betriebswirtschaftslehre mit 
mindestens 18 Leistungspunkten in den Fächern 
Rechnungswesen und/oder Steuern und mindestens 
18 Leistungspunkten in den Fächern der Mathematik, 
Statistik und/oder Ökonometrie oder ein gleichwerti-
ger in- oder ausländischer Hochschulabschluss mit 
mindestens 18 Leistungspunkten in den Fächern 
Rechnungswesen und/oder Steuern und mindestens 
18 Leistungspunkten in den Fächern der Mathematik, 
Statistik und/oder Ökonometrie. 

b) der Nachweis der Fähigkeit, Themen aus den Gebie-
ten „Management“ oder „Marketing“ selbstständig 
wissenschaftlich bearbeiten zu können. Der Nach-
weis wird durch die Vorlage einer entsprechenden 
wissenschaftlichen Abschlussarbeit des Studien-
gangs gemäß Buchst. a) oder einer wissenschaft-
lichen  Seminararbeit  im  Umfang  von  mindestens 
15 Seiten Text aus den genannten Bereichen er-

* Diese  Satzung  ist  vom  Präsidium  der  Freien  Universität  Berlin 
am 4. Februar 2014 und von der für Hochschulen zuständigen Senats-
verwaltung am 12. Februar 2014 bestätigt worden. 
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bracht. Um Gruppenarbeiten anzuerkennen, muss 
der individuelle Eigenanteil ausdrücklich gekenn-
zeichnet sein und mindestens 15 Seiten umfassen. 
Der Begriff „Management“ bezeichnet als eigenstän-
diges Lehr- und Forschungsgebiet die betrieblichen 
Steuerungsfunktionen und umgreift die Teil-Fächer 
„Führung“, „Organisation“, „Personal“ und „Strategie“. 

(2) Bewerberinnen oder Bewerber, die den Hoch-
schulabschluss nicht an einer Bildungsstätte erworben 
haben, in der Englisch Unterrichtssprache ist, haben 
Englischkenntnisse im Umfang der Niveaustufe B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen (GER) nachzuweisen. 

(3) Bei Bewerberinnen und Bewerbern, die ihren Stu-
dienabschluss an einer ausländischen Hochschule oder 
gleichgestellten Einrichtung erworben haben, ist der 
Nachweis von Deutschkenntnissen zu erbringen. Dies 
kann durch das Bestehen der Deutschen Sprachprüfung 
für den Hochschulzugang (DSH) oder durch Nachweis 
eines gleichwertigen Kenntnisstandes gemäß der Ord-
nung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hoch-
schulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und 
Studienbewerber an der Freien Universität Berlin erfol-
gen. 

(4) Über die Gleichwertigkeit der vorgelegten Nach-
weise entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss 
des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft der Freien 
Universität Berlin. Auf Antrag werden auch außerhalb 
eines laufenden Bewerbungsverfahrens Nachweise im 
Hinblick auf die Gleichwertigkeit geprüft und Hinweise zu 
nicht hinreichenden Leistungsnachweisen gegeben. 

§ 4 
Auswahlquote, Auswahlkriterien, 

Organisatorisches 

(1) Es werden 80 % der nach Berücksichtigung der 
Vorabquoten verfügbar gebliebenen Studienplätze durch 
das in dieser Satzung geregelte Auswahlverfahren ver-
geben (Hochschulquote). 20 % der Studienplätze wer-
den auf der Grundlage von § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
BerlHZG vergeben. Die Quote des § 10 Abs. 1 Satz 3 
BerlHZG beträgt 5 %.  

(2) Die Auswahl erfolgt nach  

1. dem Grad der Qualifikation, die sich nach dem Ergeb-
nis der Prüfung des vorangegangenen Studiengangs 
bemisst (§ 10 Abs. 2 Nr. 1 BerlHZG), 

2. dem Ergebnis eines mit den Bewerberinnen oder 
Bewerbern durchzuführenden Auswahlgesprächs ge-
mäß § 5, das Aufschluss über deren Motivation und 
Eignung für den Masterstudiengang geben soll (§ 10 
Abs. 2 Nr. 6 BerlHZG). 

(3) Die im Rahmen der Hochschulquote zur Verfügung 
stehenden Studienplätze werden nach der Note des Ab-
schlusses gemäß § 3 Abs. 1 und dem Ergebnis der Aus-
wahlgespräche vergeben. Die Anzahl der Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer am Auswahlgespräch wird auf das 
Dreifache der gemäß Satz 1 zur Verfügung stehenden 
Studienplätze begrenzt. Der anzuwendende Auswahl-
maßstab ist der Grad der Qualifikation, die sich nach 
dem Ergebnis der Prüfung des vorangegangenen Stu-
diengangs bemisst. 

§ 5 
Auswahlgespräch 

(1) Für die Durchführung der Auswahlgespräche wer-
den Auswahlbeauftragte eingesetzt. Diese werden von 
der Dekanin oder dem Dekan im Auftrag des Präsidiums 
der Freien Universität Berlin bestimmt. Sie müssen im 
Masterstudiengang prüfungsberechtigt sein und in 
einem hauptberuflichen Beschäftigungsverhältnis zur 
Freien Universität Berlin stehen. Eine Vertretung ist nicht 
zulässig. 

(2) Zum Auswahlgespräch werden Bewerberinnen 
oder Bewerber durch einen der Auswahlbeauftragten 
schriftlich unter Angabe von Zeitpunkt und Ort eingela-
den. Die Ladung ist rechtzeitig erfolgt, wenn sie mindes-
tens 10 Werktage vor dem Auswahlgespräch abgesandt 
wurde. 

(3) Das Auswahlgespräch wird von den Auswahl-
beauftragten gemäß Abs. 1 durchgeführt, ist nicht öffent-
lich und dauert ca. 20 Minuten je Bewerberin oder Be-
werber. 

(4) Über den Verlauf des Auswahlgesprächs wird eine 
Niederschrift gefertigt, die die wesentlichen Gründe für 
die Beurteilung der Bewerberin oder des Bewerbers ent-
hält. Die Benotung für das Auswahlgespräch erfolgt 
gemäß § 18 Rahmenstudien- und -prüfungsordnung der 
Freien Universität Berlin (RSPO). Bei Nichtteilnahme am 
Auswahlgespräch wird die Note 5,0 (nicht ausreichend) 
vergeben. 

§ 6 
Erstellen einer Rangliste 

Nach Abschluss des Auswahlverfahrens wird auf der 
Grundlage der im Verfahren erzielten Ergebnisse eine 
Rangliste  gebildet.  Für  die  Bildung der Rangliste wird 
die Note des Abschlusses gemäß § 3 Abs. 1 (Abschluss-
note – AN) zu sechs Zehnteln (60 %) und die Note für 
das Auswahlgespräch (Gesprächsnote – GN) zu vier 
Zehnteln (40 %) gewichtet und nach folgender Formel 
bis auf eine Nachkommastelle genau berechnet: 0,6*AN 
+ 0,4*GN. Besteht nach Bildung der Rangliste Rang-
gleichheit, so wird die Rangfolge gemäß § 8a BerlHZG 
ermittelt. 

§ 7 
Zulassungsentscheidung 

(1) Die Entscheidung über die Auswahl trifft das Präsi-
dium der Freien Universität Berlin – Bereich Bewerbung 
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(2) Ausgewählte Bewerberinnen und Bewerber er-
halten einen Zulassungsbescheid, in dem eine Frist zur 
schriftlichen Annahme des Studienplatzes und zur Im-
matrikulation bestimmt wird. Bei Nichteinhaltung dieser 
Frist wird der Studienplatz nach der gemäß § 6 erstellten 
Rangliste neu vergeben. 

(3) Bewerberinnen und Bewerber, die auf der Grund-
lage des Transkripts ausgewählt wurden, erhalten eine 
Zulassung unter Vorbehalt und können sich für das erste 
Fachsemester befristet immatrikulieren. In der Regel 
zum Ende des ersten Fachsemesters sind der in § 3 
Abs. 1 genannte berufsqualifizierende Hochschulab-
schluss vorzulegen und das Vorliegen der mit ihm zu-
sammenhängenden Voraussetzungen nachzuweisen. 
Wird der Nachweis nicht fristgerecht geführt, erlischt die 
Zulassung. 

(4) Bewerberinnen oder Bewerber, die nicht zuge-
lassen werden, erhalten einen Ablehnungsbescheid mit 
Begründung. 

§ 8 
Aufbewahrung der Unterlagen und 

Einsichtnahme 

(1) Die in dem Auswahlverfahren eingereichten Unter-
lagen sind in der Verwaltung des Fachbereichs Wirt-
schaftswissenschaft der Freien Universität Berlin bis zur 
Bestandskraft der Entscheidung und im Falle eines 
Rechtsstreits bis zur rechtskräftigen Entscheidung auf-
zubewahren. 

(2) Den Bewerberinnen oder Bewerbern ist auf 
Wunsch Einsicht in die Ranglisten (ohne Namen) zu ge-
währen. 

§ 9 
Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffent-
lichung in den FU-Mitteilungen (Amtsblatt der Freien 
Universität Berlin) in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Zugangssatzung für den 
Masterstudiengang vom 18. Januar 2012 (FU-Mitteilun-
gen 26/2012, S. 400) außer Kraft. 

er Freien Universität Berlin, Kaiserswerther Straße 16–18, 14195 Berlin 
g GmbH, Postfach 47 04 49, 12313 Berlin  
erlin-Buckow, Sprosserweg 3, 12351 Berlin  
 661 84 84; Telefax: 661 78 28  
ww.kulturbuch-verlag.de  
kulturbuch-verlag.de 

tei, die mit Hilfe der automatisierten Datenverarbeitung geführt wird (§ 10 Berliner Date
ufbar unter www.fu-berlin.de/service/zuvdocs/amtsblatt. 
om 26.02.2014
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